
richte sowie dem Gastgeber Prof. Dr. Willy Spannowsky und 
seinem Lehrstuhlteam für die hervorragende Organisation 
und Durchführung des Zwölften Internationalen Städte-
baurechtskongresses.

Hinzuweisen ist schließlich noch auf den in Kürze er-
scheinenden, von der AIDRU herausgegebenen Sam-
melband, der die wissenschaftlichen Ergebnisse dieses 
Städtebaurechtskongresses einschließlich der referierten 
Länder- und Syntheseberichte in französischer und engli-
scher Sprache dokumentiert.
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Umweltstrafrecht (René Börner)

Börner, Umweltstrafrecht, 1. Auflage (2020), 374 Seiten, 
Springer, ISBN 978-3-662-60628-5, 32,99 Euro

Das Umweltstrafrecht ist ein Rechtsgebiet, mit dem neben den Straf-
rechtlern auch die im Umweltverwaltungsrecht tätigen Praktiker ge-
legentlich in Kontakt kommen. Diesen Strafrechtsnormen ist ihre 
Verwaltungsrechtsakzessorietät eigen. Das Umweltverwaltungsrecht 
wirkt auf mehreren Ebenen über Klauseln wie „unbefugt“, „unter 
Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten“ oder etwa „entgegen 
einer vollziehbaren Anordnung“ in den Rechtskreis des Strafrechts 
über. Aus dem Besonderen Teil des Strafgesetzbuches ist die Delikts-
gruppe der Straftaten gegen die Umwelt (§ 324 ff. StGB) zu nennen. 
Aber auch das Nebenstrafrecht (etwa § 71 BNatSchG) enthält einige 
Delikte, die Sanktionen gerade wegen der Verstöße gegen öffentli-
ches Recht (Umweltrecht) vorsehen. Der eine oder andere Umwelt-
verwaltungsrechtler könnte deshalb versucht sein, mit seinem Wis-
sensvorsprung auch in strafrechtlichen Domänen zu „wildern“. Ob 
dies eine gute Idee ist, ist eine andere Frage. In jedem Fall, sollte man 
dann ein aktuelles und vor allem gut strukturiertes Kompendium 
zur Hand haben.

René Börner – außerplanmäßiger Professor an der Universität Pots-
dam und Fachanwalt für Strafrecht – hat im Springer-Verlag soeben 
in erster Auflage (2020) ein Lehrbuch zum Umweltstrafrecht vorge-
legt, das Beachtung verdient: 

An thematisch einschlägigen Kommentierungen und Lehrbü-
chern zum Umweltstrafrecht besteht zwar zunächst kein Mangel. Zu 
erwähnen ist unter den Monographien etwa das in dritter Auflage 
(2014) vorliegende Lehrbuch von Michael Kloepfer und Martin Heger. 
Allerdings sind die vorliegenden Lehrbücher derzeit teilweise nicht 
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auf dem aktuellsten Stand. In diese Lücke stößt das Lehrbuch von 
Börner. Ziel dieses Lehrbuches ist es, in erster Linie Studierenden 
aber auch Rechtspraktikern eine schnelle Orientierung und sichere 
Wege zur Lösung praxisnaher Fälle im Umweltstrafrecht zu vermit-
teln. Seinem eigenen Anspruch nach möchte Börner zunächst einen 
Allgemeinen Teil des Umweltstrafrechts dogmatisch fundieren und 
von dieser Basis aus anhand klarer Strukturen und zahlreicher Bei-
spiele und Kontrollfragen die verschiedenen Sektoren des Umwelt-
strafrechts durcharbeiten. Diesem Anspruch wird das Lehrbuch voll-
auf gerecht. Jedes der 18 Kapitel enthält am Ende zudem Hinweise 
auf weiterführende Literatur.

Besonders hervorzuheben ist, dass Börner einen inhaltlichen 
Schwerpunkt auf die Tatbestandsstrukturen des Umweltstrafrechts 
(§ 3) und dabei auch die bereits erwähnte Verwaltungsakzessori-
etät (§ 4) – also die Abhängigkeit des Strafrechts von der öffent-
lich-rechtlichen Zulassungsebene – setzt. Dieser Allgemeine Teil 
umfasst alleine zu diesen beiden Themen insgesamt 154 Seiten 
und damit fast die Hälfte der gesamten Abhandlung. Dabei wer-
den die verschiedenen Typen von umweltrechtlichen Zulassungs-
akten behandelt, was auch einschließt, dass der Autor den Stand 
der Rechtsdogmatik zu Inhalts- und Nebenbestimmungen von um-
weltrechtlichen Zulassungsrechtsakten abarbeitet. Hiervon ausge-
hend werden – durchsetzt von zahlreichen praxisüblichen Fallbei-
spielen – die Elemente der Straf barkeit erläutert. Der Besondere 
Teil behandelt dann das gewässer- boden- und immissionsschutzbe-
zogene Strafrecht, aber auch die Deliktstatbestände im Tierschutz-
recht, Pflanzenschutzrecht, Abfallstrafrecht, Gentechnikstrafrecht, 
Atomstrafrecht und Gefahrstoffstrafrecht.

Aus Sicht des Verfassers dieser Rezension, ist es mit „dem Börner“ 
ohne weiteres möglich, sich – schnell – eine Rechtsauffassung zur 
Frage der Strafbarkeit nach den Delikten des medialen, vitalen und 
kausalen Umweltstrafrechts zu verschaffen. Ein Lehrbuch kann inso-
weit immer nur eine erste Orientierung, den ersten Zugriff ermögli-
chen. Das Lehrbuch von Börner kann hierfür uneingeschränkt emp-
fohlen werden. Es wird sich sicherlich aufgrund des erschwinglichen 
Anschaffungspreises und der guten didaktischen Konzeption gerade 
auch bei Studierenden mit Vertiefungsinteresse im Umweltstrafrecht 
großer Beliebtheit erfreuen und könnte auch für die Justiz und Ver-
waltung von Nutzen sein.
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